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rich hat die ersten Frauen 1840/42 immatriku-
iiert). in einzelnen Kantonen (Bern, Tessin und
andern) finden sich frühe Ansätze für das
Frauenstimmrecht auf Gemeindeboden. Das
Zürcher Männervolk hat 1911 einen Artikel in
die Verfassung aufgenommen, der die gesetz-
liehe Einführung des aktiven und passiven
Wahlrechtes vorgesehen hat. Aber dann kam
es zu einer eigenartigen Stagnation, die sich
in der neuesten universalen Übersicht der Ver-
einigten Nationen spiegelt: Darnach wird den
Frauen das Stimmrecht noch vorenthalten in
folgenden Staaten der Welt: in Kongo-Kinshasa,
in der nördlichen Region von Nigeria, in Jorda-
nien, Kuweit, Jemen, Saudiarabien, Liechten-
stein — und in der Schweiz (mit Ausnahme
von Genf, Waadt, Neuenburg und Basel-Stadt)!
Wir wissen dabei sehr wohl zu unterscheiden
zwischen Recht und «Recht». Wir verkennen
auch nicht, dass die allgemeine Rechtsstellung
der Schweizer Frau trotz fehlendem Stimmrecht
weit besser ist als in vielen Staaten mit diesem
Recht. Aber das ist kein Einwand, vor allem
wenn wir an die Staaten denken, wo es wirk-
sames Recht geworden ist. Auch die direkte
Demokratie stellt für die Einführung des
Frauenstimmrechts einige Probleme. Aber sie
sind nicht ganz so singulär, wie man es ge-
wohnlich darstellt (es gibt auch in den USA
und anderswo direkte Demokratien!), und zu-
dem ist die weitgetriebene direkte Demokratie
ja auch zu einem Problem für den schweizeri-
sehen Männerstaat geworden!
Wir fordern das Frauenstimmrecht als Gebot
der Gerechtigkeit, nicht weil es nun bald in
der ganzen Welt anerkannt ist. Aber können
wir darüber hinwegsehen, dass das Frauen-
Stimmrecht und das Verbot der Diskriminierung
auf Grund des Geschlechtes in den letzten
Jahrzehnten zu einem «allgemeinen Rechts-
grundsatz der Kulturstaaten» geworden ist und
dass er auch vom Völkerrecht -— in Europa
und universal — heute anerkannt wird, so dass
wir das Frauenstimmrecht heute füglich als
Menschenrecht im prägnanten Sinne des Wor-
tes qualifizieren dürfen.
Der Weg der Verwirklichung in der Schweiz
ist ein mühsamer. Zwar ist der entscheidende

Dammbruch am I.Februar 1959 erfolgt. In der
Waadt, in Genf und in Neuenburg und seit
dem Juni 1966 auch in Basel-Stadt ist die
politische Gleichberechtigung grundsätzlich ver-
wirklicht. In vielen andern Kantonen sind klei-
nere und grössere Schritte in der Richtung
der Gleichberechtigung getan worden; in einer
ganzen Reihe sind Initiativen unterwegs. Die
«Siege» mit schrumpfenden Mehrheiten sind
heute deutliche Rückzugsgefechte in einem
verlorenen Kampf. Aber leider verzögern sie
doch den Aufbau im Geiste der neuen Partner-
schaff zwischen Mann und Frau. Auch die
Methode der halben und viertel Zugeständnis-
se, die heute Schule macht, ist ein verzweifelter
Versuch, das, was unabwendbar geworden ist,
doch noch aufzuschieben. Was vielleicht vor
vierzig und fünfzig Jahren als Anfang einer
Evolution richtig gewesen wäre, wirkt heute
kleinlich, ja mesquin.
Es war, wie uns die Geschichte eindrücklich
zeigt, noch nie leicht, auf Privilegien zu ver-
ziehten. Eine grundsätzliche Besinnung aber
lehrt uns, dass wir diesen längst fälligen
Schritt zum vollen und gleichen Frauenstimm-
recht — ein Gebot der Menschenrechte — nun
endlich tun müssen.

Voranzeige
An der Jahresversammlung der Zürcher
Frauenzentrale vom 12. März 1968 spricht
Prof. Kägi im Kirchgemeindehaus Hottin-
gen über die Menschenrechte.

Die politische Gleichberech-
tigung von Mann und Frau nach
deutschem und
schweizerischem Recht
Als Heft Nr. 278 der «Zürcher Beiträge zur
Rechtswissenschaft» ist im Verlag Schulthess &
Co. AG, Zürich, die Dissertation von Dr. Verena
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Marly erschienen, die sich mit der «politischen
Gleichberechtigung von Mann und Frau nach
deutschem und schweizerischem Recht» be-
fasst.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: im ersten
wird die politische Gleichberechtigung von
Mann und Frau nach der Weimarer Verfassung
und dem Bonner Grundgesetz dargestellt, im
zweiten werden die Probleme der politischen
Gleichberechtigung im schweizerischen Recht
ausführlich erörtert. Die Autorin widmet sich
eingehend dem Prinzip der Rechtsgleichheit
gemäss Art. 4 BV und den politischen Rechten
in Gemeinde, Kanton und Bund. «Der Aus-
schluss der Frau von den politischen Rechten
erscheint dabei um so gravierender, als die
schweizerische Referendumsdemokratie dem
Aktivbürger ein Mass von Mitspracherecht er-
möglicht wie kaum eine andere Demokratie
der Welt.»
Dem geltenden schweizerischen Recht sind
weder der Begriff der «Gleichberechtigung»
noch der Begriff der «politischen Gleichberech-
tigung» als termini technici bekannt. Sachlich
gleich bedeutend ist der Begriff des «Erwach-
senenstimmrechts», der sich in der Umgangs-
spräche nicht recht einzubürgern vermochte,
weshalb in der Regel der Begriff des «Frauen-
Stimmrechts» verwendet wird. Interessant sind
die Angaben über die staatsrechtliche Literatur
zur Frage der politischen Frauenrechte, die
schon kurz nach Gründung des Bundesstaates
auftauchte.
Beim Kapitel über die «Begründung des An-
spruchs auf politische Gleichberechtigung aus
den Grundsätzen der Rechtsgleichheit und der
Demokratie» setzt sich die Autorin eingehend
mit den Argumenten «dafür» und «dagegen»
auseinander; in einem Anhang untersucht sie
die gegen das Frauenstimmrecht vorgebrach-
ten Zweckmässigkeitsargumente, auch das Ar-
gument der Versammlungsdemokratie, die unter
dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit unbe-
achtliche Argumente sind, jedoch politisch eine
Rolle spielen.
Beim Kapitel «Stand der politischen Gleich-

berechtigung» wurde die schweizerische Ge-
setzgebung bis zum 31. Dezember 1966 be-
rücksichtigt und in einem Anhang das «Stimm-
und Wahlrecht der Frau in kirchlichen Ange-
legenheiten» — sofern es sich um die als
Landeskirchen organisierten kirchlichen Ge-
meinschaften handelt — in einem summari-
sehen Überblick festgehalten, ebenso das «pas-
sive Wahlrecht zu nichtpolitischen Behörden
(richterliche Behörden und Ämter, Spezialbe-
hörden und -kommissionen)».
Bei der Verfahrensfrage zur Einführung des
Frauenstimmrechts — Interpretation oder Revi-
sion der Verfassung? — stellt sich die Verfas-
serin eindeutig hinter die Ansichten ihres Leh-
rers, Prof. Dr. Werner Kägi, der bereits in sei-
nem Gutachten im Auftrag des Schweizerischen
Verbandes für Frauenstimmrecht im Jahre 1956
die Einführung des Frauenstimmrechts über
den Weg einer Neuinterpretation der Verfas-
sung «weder rechtlich für zulässig noch poli-
tisch für gangbar» hält.
(Alle Versuche, vor allem aus Kreisen der
Frauenstimmrechtlerinnen, neue Wege zur Ein-
führung des Frauenstimmrechts zu suchen —
auch über die Interpretation — dürfen in ihrer
publizistischen Wirkung nicht unterschätzt wer-
den; sie haben dazu beigetragen, dass Behör-
den sich immer wieder mit der politischen Dis-
kriminierung der Schweizer Frau auseinander-
zusetzen hatten, was den Niederschlag in der
Presse fand und so einem weiteren Publikum
zur Kenntnis gebracht wurde.)
Wir sind für diese ausführliche Arbeit dankbar
und hoffen nur, sie trage ebenfalls dazu
bei, dass das Gespräch über die Zuerkennung
politischer Rechte an die Schweizerinnen aus
den Grundsätzen der Rechtsgleichheit und der
Demokratie heraus nie mehr abreisse, und dass
im Jahr der Menschenrechte der Wille zur
Verwirklichung stärker spürbar werde.
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